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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1952

Norm

EO §251 Z6

Rechtssatz

Bei Beurteilung der Exekutionsfähigkeit nach § 251 Z 6 EO kommt es nicht darauf an, daß der Verp4ichtete bei

Entziehung des Betriebsmittels überhaupt eine gewerbliche Tätigkeit fortführen kann, sondern ob er die derzeitige

Tätigkeit weiter in einer Weise ausüben kann, ohne daß durch Entziehung des Betriebsmittels der Betrieb unrentabel

wird (LKW eines Baumaterialienvermittlers).
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